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Internationale Seidenvereinigung.

Die in den Tagen vom 7./8. M a i 1928 in Paris zusam-
niengetretene Delegiertenversammlung der Internationalen
Seidenvereinigung (Fédération Internationale de la Soie) war
von annähernd 80 Abgeordneten Frankreichs, Italiens, Deutsch-
lands, der Schweiz, Englands, Spaniens und Ungarns besucht,
ein Zeichen, daß die neue Organisation nunmehr festen Boden
gefaßt hat und ihre Tätigkeit von den Seidenindustrien der
einzelnen Länder als nützlich und wertvoll anerkannt wird.
Aus der S ch w e i z hatten der Importhandel ostasiatischer
Rohseide, der Seidenhandel, die Seidenzwirnerei, die Näh-
Seidenfabrikation, die Färberei, die Schappeindustrie und die
Stoff- und Bandweberei Abgeordnete entsandt, sodaß alle
maßgebenden Zweige unserer Industrie in Paris vertreten
waren. Als Leiter der schweizerischen Delegation amtete Herr
R. Stehli-Zweifel.

Es hat vorläufig den Anschein, als ob die Internationale
Seidenvereinigung sich auf die europäischen Seidenländer be-
schränken wird, denn die nach Asien und Amerika gerichteten
Einladungen haben bisher noch keine Zustimmung gebracht.
Wird durch das Beiseitestehen der größten Rohseidenerzeuger
und Verbraucher der internationale Charakter der Vereinigung
auch beeinträchtigt, so wird die Organisation dafür an Ge-
schlossenheit und Durchschlagskraft gewinnen. Es ist übrigens
schon schwer genug, die einander oft widerstrebenden Inter-
essen der europäischen Industrien unter einen Hut zu bringen,
und die mit Japan besonders eng verbundene Seidenindustrie
der Vereinigten Staaten hat wieder so anders geartete Be-
dürfnisse und Anschauungen, daß das Zusammengehen der
Seidenindustrie der drei Kontinente sich wohl nur in wenigen
Punkten verwirklichen ließe. Trotzdem bleibt eine alle Seiden-
länder umfassende Organisation nach wie vor das Ziel der
Internationalen Seidenvereinigung.

Handelte es sich in der letzten Delegiertenversammlung
in Mailand im Dezember 1927 in der Hauptsache um die
Aufstellung von Usanzen für Kreppseiden, so hafte sich die
Parisertagung in erster Linie mit der Stellungnahme zu der
Kunstseide zu befassen. Die Frage war schon früher
erörtert worden, wobei sich von Anfang an ein Gegensatz
zwischen der Seidenweberei, für die das künstliche Gespinst,
neben der natürlichen Seide, nachgerade zum bedeutendsten
Rohstoff geworden ist und den Angehörigen der Rohseiden-
industrie und des -Handels herausstellte. In Paris war es
vornehmlich die ausschließlich aus Vertretern der Rohseiden-
industrie bestehende italienische Delegation, die in scharfer
Weise den Standpunkt vertrat, daß die Kunstseide mit der
natürlichen Seide nichts zu schaffen habe, und infolgedessen
die Kunstseidenerzeuger auch nicht der Internationalen Seiden-

Vereinigung angehören dürften. Die Vertreter Frankreichs
wiesen darauf hin, daß die französische Fédération de la
Soie auch die Kunstseidenindustrie in ihren Schoß aufgenom-
men habe, und daß in der Praxis schon viele Rohseiden-
erzeuger und -Händler an der Herstellung und dem Ver-
trieb des künstlichen Fadens beteiligt seien; eine Trennung
der beiden Gespinste und ihrer Erzeugnisse im Rahmen der
Seidenindustrie und des Handels lasse sich heute nicht mehr
durchführen. Die Aussprache in Paris brachte Einigkeit da-
rüber, daß es sich nicht um einen Kampf der natürlichen
Seide gegen das neue Gespinst handle, daß es jedoch nicht
angängig sei, Erzeugnisse aus Kunstseide oder die Kunst-
seide enthalten; als solche aus natürlicher Seide anzubieten
oder zu verkaufen. Die natürliche Seide habe Anspruch da-
rauf, ihren Namen und ihre Eigenschaften von jeder miß-
bräuchlichen Vervyendung geschützt zu sehen. In diesem Sinne
wurden zwei Resolutionen gefaßt, die folgendermaßen
lauten :

Die Delegiertenversammlung der Internationalen Seiden-
Vereinigung spricht den Wunsch aus, daß im Interesse der
Klarheit und in Befolgung von Beispielen, die schon eine
Anzahl Länder gegeben haben, die Hersteller von künst-
liehen Gespinsten, für ihr Erzeugnis eine besondere Be-
Zeichnung-einführen möchten; in der das Wort „Seide" nicht
enthalfen ist; dies um jede Verwechslung dieser Gespinste
mit der Seide zu verhüten. Bis eine solche Bezeichnung
gefunden wird, verlangt die Internationale Seidenvereinigung

' von den Herstellern künstlicher Gespinste dringend, daß
sie das Wort „Seide" nicht verwenden, ohne es stets durch
das Eigenschaftswort „Kunst" oder „künstlich" zu vervoll-
ständigen.

Die Internationale Seidenvereinigung ersucht durch Ver-
miftlung ihrer Landesverbände, die Regierungen sämtlicher
in ihrem Schöße vertretenen Staaten, durch gesetzliche Maß-
nahmen eine Kontrolle einzuführen und die Täuschungen
zu ahnden, die im Detailverkauf durch Änbiefung an das
Publikum von Geweben oder verarbeiteten Erzeugnissen
unter einem Namen erfolgen, der Anlaß zu einer falschen
Auslegung inbezug auf die Natur des verwendeten Roh-
Stoffes geben kann; dies um insbesondere die Verwechs-
lungen zu verhüten, die häufig zwischen Erzeugnissen aus
natürlicher Seide und solchen aus künstlichen Gespinsten
vorkommen.
Die Frage des Anschlusses der Kunstseide an die Inter-

nationale Seidenvereinigung wurde für die Dauer von zwei
Jahren noch offen gelassen. Es konnte dies umso eher ge-
schehen, als Anmeldungen soldier Art noch nicht vorliegen, und
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bisher nur die französische Fédération de la Soie den Ver-
band der französischen Kunstseidefabrikanten als Gruppe zu
ihren Mitgliedern zählt.

Trugen die Erörterungen über die Kunstseide mehr theo-
retischen Charakter, so führte der Antrag des Chefs der
schweizerischen Delegation, die Internationale Vereinigung
möchte auf eine genaue Einhaltung der von den Färbereiver-
bänden festgesetzten Höchstgrenzen für die Erschwerung seide-
ner, im Stück gefärbten Gewebe dringen und womöglich eine
Herabsetzung dieser Grenzen anstreben, wiederum auf prak-
tischen Boden. In der Aussprache wurde festgestellt, daß die
Kontrolle der Höchsterschwerungen noch nicht in allen Ländern
und in gleicher Weise durchgeführt wird, und daß die Ge-
fahr besteht, daß die Ueberschreitungen, wenn sie zurzeit
auch nur von einzelnen Fabrikanten vorgenommen werden,
unter dem Druck der Kundschaft und der Preise allgemein
werden, zum großen Schaden der Industrie und des Seiden-
Verbrauchs. Die Versammlung war sich der Wichtigkeit der
Frage bewußt und hat der Anregung der schweizerischen
Delegation durch Fassung folgender Resolution Folge ge-
geben:

Die -Internationale Seidenvereinigung begrüßt die Änstren-
gungen der Färbereien, um die Erschwerungen einzuschrän-
ken und schließt sich diesen Bestrebungen an. Im Interesse
der Aufrechterhaltung der Ueberlegenheit der Gewebe aus
Naturseide spricht sie den Wunsch aus, daß in Zukunft
und wenn die Erfahrungen es als notwendig erscheinen las-
sen sollten, die Höchstgrenzen der Erschwerung noch ermäßigt
werden. Das Büro der Internationalen Seidenvereinigung wird
beauftragt, eine Klausel aufzustellen, die jedem Abschluß
und jedem Schriftstück, das die Lieferung erschwerter Sei-
dengewebe begleitet, beizugeben ist und die Erklärung ent-
hält, daß die Erschwerung der Gewebe sich innerhalb der
vom Internationalen Verband der Seidenfärbereien vorge-
schriebenen und mit dieser Organisation vereinbarten Gren-
zen hält. Der Internationalen Seidenvereinigung sind alle
Verstöße gegen diese Leitsätze zu melden, und sie wird
über die alsdann zu treffenden Maßnahmen Beschluß fassen.

Dürch die Aufnahme einer Klausel auf sämtlichen Auf-
tragsbestätigungen und Äblieferungsdokumenten wird der Fa-
brikant in besonderem Maße verpflichtet, sich an die vorge-

schriebenen Erschwerungsgrenzen zu halten und gleichzeitig
dem Kunden eine wertvolle Zusicherung inbezug auf die
Eigenschaft der Ware gegeben. Wird dieser Vorschrift nach-
gelebt, so ist damit für eine Gesundung der Verhältnisse
viel getan.

Von den weiteren Punkten, die in Paris zur Sprache kamen,
seien noch folgende erwähnt:

Es wird davon Kenntnis genommen, daß die Handels-
gebräuche für Kreppseiden die grundsätzliche Zu-
Stimmung der verschiedenen Landesverbände gefunden haben.
Frankreich hat die neuen Bestimmungen schon in Kraft gesetzt;
die Schweiz und Deutschland werden demnächst folgen. In Italien,
wo die Usanzen für Rohseide ohnedies z. Zt. eine vollständige
Umarbeitung erfahren, wird die Genehmigung zwar noch etwas
auf sich warten lassen, doch werden die Kreppusanzen in der
Praxis auch dort schon gehandhabt. — Inbezug auf die Inter-
nationale Schiedsgerichtsbarkeit wurde erneut der
Wunsch ausgesprochen, es möchte für den internationalen Han-
del in Rohseide und Seidenwaren die Schiedsgerichtsklausel
der Internationalen Handelskammer zur Anwendung gelangen;
auf diese Weise wäre Sicherheit geboten, daß Streitfälle ' zwi-
sehen den Angehörigen verschiedener Länder durch Fachleute
des einen und des andern Landes in rascher und sachge-
mäßer Weise geschlichtet würden. — Nachdem es gelungen ist,
für Kreppgarne und Seiden mit starker Drehung allgemein an-
erkannte Usanzen auszuarbeiten, soll nun der Versuch unfernom-
men werden, für die übrigen Seiden eine Vereinheitlich-
ung der schon bestehenden Handelsgebräu che
herbeizuführen. Ein besonderer Ausschuß wird mit dieser
Aufgabe, die allerdings bedeutende Schwierigkeiten bieten
und an den guten Willen der verschiedenen Seidenplätze
große Ansprüche stellen wird, betraut werden.

Die Versammlung nahm schließlich die notwendigen Wahlen
vor, die im Sinne einer Bestätigung ausfielen. Als erster
Vorsitzender bleibt Herr E. Fougère, nunmehr Deputierter
der Loire, im Amte. Zu Vize-Präsidenten wurden die Vor-
steher der Delegationen der Schweiz, Italiens, Deutschlands
und Spaniens ernannt. Dem Vertreter Englands wurde das
Amt eines Schatzmeisters und dem Vertreter Ungarns das-
jenige eines Sekretärs übertragen. Die Geschäftsführung der
Internationalen Seidenvereinigung liegt in den Händen des Se-
kretärs der französischen Fédération de la Soie in Lyon.

HÄNDELSNACHRICHTEN
Schweizerische Aus- und Einfuhr von Seidenstoffen und

-Bändern in den ersten vier Monaten 1928:

Ausfuhr:
Seidenstoffe Seidenbänder

q- Fr. q Fr.
Januar 2050 14,525,000 304 1,693,000
Februar 2162 16,152,000 303 1,710,000
März 2474 17,426,000 389 1,988,000

April 2042 14,477,000 283 1,618,000

Jan.—April 1928 8728 62,580,000 1279 7,009,000

Jan.—April 1927 8704 67,274,000 1409 8,397,000

Einfuhr:
Januar 495 2,975,000 16 168,000
Februar 499 2,630,000 22 216,000
März 487 2,656,000 24 244,000
April 408 2,287,000 28 289,000

Jan.—April 1928 1889 10,548,000 90 917,000

Jan.—April 1927 1414 8,075,000 89 911,000

Belgisch-französisches Handelsabkommen. In der April-
Nummer der „Mitteilungen" haben wir die Ansätze der neuen
belgisch-französischen Handelsübereinkunft für Seidenwaren
veröffentlicht. Der Vertrag ist nunmehr am 15. April 1928 in
Kraft getreten.

Lettland. Neuer Zolltarif. Am 16. April 1928 ist in Lett-
land ein neuer Zolltarif in Kraft getreten, der für Seiden-
waren den früher geltenden Ansätzen gegenüber bemer-
kenswerte Ermäßigungen bringt. Wir lassen die wichtigsten

Ansätze des neuen Minimalfarifes, auf den die schweizerischen
Erzeugnisse Anspruch haben, folgen :

T.-No.

185 2. Nähseide, auch mit Beimischung
anderer Spinnstoffe:

a) ungefärbt
b) gefärbt

185 3. Kunstseide:
a) ungezwirnt
b) gezwirnt

195 1. Gewebe, nicht besonders genannt,
Foulards der T.-No. 196 ausge-
nommen, aus natürlicher oder
künstlicher Seide :

a) aus natürlicher Seide
b) aus künstlicher Seide

2. Bänder, bis 20 cm breit, aus natür-
licher oder künstlicher Seide

3. Seidengaze (Beuteltuch) für tech-
nische Zwecke

196 Seidene Foulards, bedruckt
197 Halbseidene Gewebe, Wachstuch, aus

Seide und Halbseide, halbseid.
Samt und Plüsch:

1. Gewebe
2. Bänder, bis 20 cm breit

Neuer Tarif Alter Tarif
in Lat für I kg

6.-
7.-

4.-
4.-

50.-
40.—

65.—

30.—
30.—

25.-
40.—

9.—
9.—

9.-
9.—

100.-
100.-

100.

40.-
30.-

60.
60.

Als ganzseidene Gewebe werden solche betrachtet, bei denen
die Beimischung von Seide mehr als 50 o/o der Gesamtzahl
der Fäden (Kette und Schuß) beträgt; beläuft sich der Seide?-


	Internationale Seidenvereinigung

